
Der Orthopäde Dr. Müller fordert beim Radiologen Dr. Maier den 
Kernspinbericht vom Patienten Herrn Schuster an. Was früher 
kein Problem war, ist heute nicht mehr erlaubt. Der Radiologe 
kann nur noch dann einen Befund an einen Arzt weitergeben, 
wenn eine schriftliche Einwilligung des Patienten vorliegt. Was  
den ärztlichen Alltag ungemein erschwert, ist leider nicht zu um-
gehen – aus Datenschutzgründen.

Auf welcher gesetzlichen Vorlage basiert dies?

Aufgrund Artikel 1 des GKV-Gesundheitsreformgesetzes 2000 
vom 22 Dezember 1999 (BGBl. I S. 2626) wurde unter ande-
rem die Dokumentationspflicht des Hausarztes durch die Än-
derungen des § 73 Abs. 1b) SGB V erweitert und verstärkt. 

Zugleich wurden die Patientenrechte dahingehend konkreti-
siert, dass eine Weiterleitung von Behandlungsdaten und Be-
funden nur nach schriftlicher Einwilligung des Patienten zwi-
schen den Leistungserbringern erfolgen darf.
Auch bei der Mit- und Weiterbehandlung (zum Beispiel Über-
weisung) können Ärzte beziehungsweise Psychotherapeuten 
nicht von einem konkludenten Einverständnis ausgehen. Es ist 
immer eine schriftliche Einwilligungserklärung einzuholen.

Wenn ein Arzt vom Patienten erfährt, dass er bei 
einem anderen Arzt zu einer Untersuchung war, ist 
doch eigentlich schon sichergestellt, dass der Da-
tenschutz gegeben ist, da es der Arzt nur vom Pati-
enten wissen kann?

Nein, rechtlich gesehen ist dies keine Einwilligung im Sinne 
des Gesetzgebers. Es berechtigt den betreffenden Arzt auch 
nicht, entsprechende Behandlungsdaten und Befunde bei ei-
nem anderen Leistungserbringer abzufragen.

Wie kann man mit dem Problem im Alltag umge-
hen?

Zu Beginn der Behandlung sollten Ärzte eine entspre-
chende Erklärung durch den Versicherten/Patienten unter-
schreiben lassen.

 Weitere Informationen: 
QM-Fachberater unter Praxisservice 0711 7875-3300

Fragen und Antworten: 
Datenschutz in der Arztpraxis

Keine Information ohne Einverständniserklärung 

Übergabe Patientenakten
„Ein Patient hat das Recht auf die Einsicht seiner Patienten-
akte.“ Diesen Satz kann man zunehmend in der Presse lesen, 
da er Teil des neuen Patientenrechtegesetzes ist. Für den 
Arzt stellen sich in diesem Zusammenhang konkrete Fragen: 
Wie soll er mit der Patientenakte umgehen, wenn er die 
Praxis übergibt oder vorhat, ins Ausland zu gehen? Ein kniff-
liges datenschutzrechtliches Problem, mit dem sich viele 
Ärzte an Ute Wutzler, KVBW-QM-Beraterin wenden.

Wie muss der Arzt mit den Patientenakten um-
gehen, wenn er die Praxis übergibt? 

Die Patientenakten gehen nicht automatisch mit der Praxis-
übergabe an den Arzt, der die Praxis übernimmt, über. Sie 
gehören nicht zur Ausstattung der Praxis. Grundsätzlich hat 
also der übergebende Arzt die Aufgabe, die Patientenakten 
ordnungsgemäß aufzubewahren. Die Aufbewahrungspflicht 
endet in der Regel zehn Jahre nach dem Behandlungsende 
(Strahlenbehandlung 30 Jahre). Nach Ablauf dieser Fristen 
müssen die Akten ordnungsgemäß vernichtet werden.

Wie kann er die Akten ordnungsgemäß aufheben?

Zum Beispiel, wenn er sie in seinen eignen Räumen aufbe-
wahrt. Eine Übergabe an ein privates Archivunternehmen ist 
nicht gestattet. Innerhalb der „alten“ Praxis können die Un-
terlagen mittels eines sogenannten Zwei-Schrank-Modells 
gelagert werden. Das bedeutet, dass der die Praxis überneh-
mende Arzt die Patientenakten in einem gesonderten, ver-
schlossenen Karteischrank aufbewahrt. Der Praxisübergeber 
bleibt zunächst Eigentümer. Bei Praxisübernahme wird dann 
eine Verwahrungsklausel vereinbart. Der Praxisübernehmer 
kann die Patientenakten von Fall zu Fall entnehmen und ein-
sehen, aber nur dann, wenn der frühere Patient ihn zu einer 
Behandlung aufsucht und dem auch zustimmt.

Reicht dann eine mündliche Zustimmung? 

Im Zweifelsfall nein. Um rechtlich auf der sicheren Seite zu 
sein, sollte man das Einverständnis schriftlich einholen. Laut 
Urteil des Bundesgerichtshofs vom 11. Oktober 1995 schei-
det die Annahme einer mutmaßlichen oder stillschweigenden 
Einverständniserklärung aus. Wir empfehlen daher, vielleicht 

schon für den Praxisübergeber, peu à peu von den Patienten 
die Zustimmung schriftlich einzuholen.   

Gibt es Ausnahmen von dieser Regelung?

Ja, wenn der Praxisübergeber vorher mit einem Partner in 
einer Gemeinschaftspraxis gearbeitet hat und dieser Partner 
dann die Praxis übernimmt. Dann ist keine Einverständniser-
klärung nötig. 
Aber Vorsicht: Wenn der Arzt einen anderen Arzt angestellt 
hat, benötigt dieser, sollte er die Praxis übernehmen, wieder 
die Zustimmung des Patienten.

Und was geschieht, wenn der Arzt ins Ausland geht?

Auch wenn die Aufbewahrungspflicht mit unverhältnismäßi-
gen Schwierigkeiten verbunden ist, der Arzt umzieht oder 
auswandert, kommt er leider nicht drum herum. Dies gilt 
übrigens auch für die Erben eines verstorbenen Arztes. 

 Weitere Informationen: 

Merkblatt zur Aufbewahrung von 
Praxisunterlagen: 
www.aerztekammer-bw.de

QM-Fachberater unter 
Praxisservice 0711/7875-3300

Ärzte und Psychotherapeuten 
sind zur Selbstbewertung ihrer 
Praxis verpflichtet. Dazu gehört 
laut Qualitätsmanagement-Richtli-
nie „…eine schriftliche Selbstbe-
wertung des Ist-Zustandes der Pra-
xis hinsichtlich der Ziele und 
Inhalte des einrichtungsinternen 
Qualitätsmanagements...“ und „die 
Festlegung von konkreten Zielen 
für den Aufbau des einrichtungs-
internen Qualitätsmanagements.“ 
Ziel und Zweck der regelmäßigen 
Selbstbewertung ist es, Verbesse-
rungsmöglichkeiten zu finden und 
‚eingefahrene‘ Strukturen zu hin-
terfragen.

Checkliste zur Selbstbewertung

Normalerweise startet eine 
Praxis mit der Selbstbewertung 
und hat dann vier Jahre Zeit, um 
die QM-Elemente und -Instru-
mente umzusetzen beziehungs-
weise einzuführen. Im fünften 
Jahr steht wieder eine Selbstbe-
wertung an und von da an jährlich. 
Das kann man allerdings schnell 
mal vergessen. 

QM – Jährliche 
Selbstbewertung nicht vergessen

Hier hilft die KVBW mit einer 
Checkliste zur Selbstbewertung 
für die Praxis. Mit dieser Hilfe 
kann leicht angekreuzt werden, wo 
die Praxis augenblicklich steht. 
Eingeschätzt werden können bei-
spielsweise relevante Behand-
lungsabläufe, die Sicherheit der Pa-
tienten, aber auch das Miteinander 
der Praxismitarbeiter, wie etwa 
Aufgabenzuordnung und Verant-
wortlichkeiten sowie das Hygiene-
management der jeweiligen Arzt-
praxis. 

Es lohnt sich, die Checkliste 
auszufüllen, denn einerseits kann 
man den Ist-Zustand der Praxis 
selbst bewerten und andererseits 
einschätzen, inwieweit die in der 
QM-Richtlinie geforderten Instru-
mente des QM umgesetzt worden 
sind.

Bei Fragen stehen die Mitarbei-
ter der QM-Beratung gerne zur 
Verfügung.

 Weitere Informationen und An-
forderung der Checkliste:
QM-Fachberater unter Praxisservice 
0711 7875-3300

Bei zahlreichen Qualitäts-
sicherungsvereinbarungen von 
ADHS bis Zytologie müssen die 
Teilnehmer regelmäßig den Be-
such definierter Fortbildungen 
nachweisen, um weiterhin an 
der Vereinbarung teilnehmen zu 
können (ergo 3-2014 berichtete).

Bisher erinnerte die KVBW die 
Teilnehmer an die Vorlage: Da ka-
men häufig mehrere Anschreiben 
von unterschiedlichen Sachbear-
beiterinnen zusammen. Leider 
lässt sich dieses Verfahren nicht 
umgehen. Aber vereinfachen, mit 
einem Blick ins Fortbildungskonto 
der Landesärztekammer. 

Informationsaustausch nur mit 
Einverständniserklärung 

Die meisten Ärzte führen mitt-
lerweile ein elektronisches Fortbil-
dungskonto bei der Landesärzte-
kammer Baden-Württemberg. Es 
enthält alle notwendigen Informa-
tionen; die KV muss sie sich dort 
einfach abholen. Voraussetzung 
hierfür ist die Einwilligung des 

„Notwendige Pfl ichten so 
geräuschlos wie möglich erledigen“

Arztes. Das bedeutet nicht, dass 
die KV über alle Fortbildungen der 
Ärzte informiert ist: Selbst wenn 
der Arzt zugestimmt hat, dass der 
Nachweis über ein Fortbildungszer-
tifikat im Rahmen der Fortbildungs-
pflicht an die KV geliefert wird (§ 95 
d SGB V), bekommt diese nur das 
Datum des Zertifikats, nicht die In-
formationen zu den einzelnen Ver-
anstaltungen. 

Dieses Verfahren macht vieles 
einfacher: Der Arzt muss nicht mehr 
an die Vorlage der Fortbildungs-
nachweise denken und bekommt 
auch nicht mehr so viel Post von der 
KV. „Uns war wichtig, das Verfah-

ren für die davon betroffenen Kol-
leginnen und Kollegen möglichst 
‚geräuschlos‘ zu machen. Gleich-
zeitig wollten wir eine Vereinfa-
chung für die Verwaltung“, freut 
sich Dr. Norbert Metke, Vorsitzen-
der der KV Baden-Württemberg.

Und so funktioniert der Ein-
blick ins Fortbildungskonto:

Ab sofort können Ärzte die ent-
sprechende Einwilligung geben. 
Sie müssen sich dazu in ihr Konto 
bei der Landesärztekammer ein-
loggen (www.aerztekammer-bw.de/
Ärzte/Fortbildung). Die notwen-
dige Erklärung zur Datenfreigabe 
erfolgt unter dem Reiter „Konto-
standsauskunft“. Das neue Verfah-
ren greift dann ab 2016. Anfang 
2016 erhält die KV eine Datenlie-
ferung in Bezug auf die in 2015 ab-
solvierten Fortbildungen. „Wir 
hoffen, dass möglichst viele Kolle-
ginnen und Kollegen davon Ge-
brauch machen und ab 2016 damit 
eine ganze Anzahl weniger Briefe 
der KV in den Praxen landen“, so 
Metke abschließend.

Bürokratieabbau durch Einblick ins Fortbildungskonto der Kammer Eingefahrene Strukturen hinterfragen
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